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§ 1 

Allgemeines –  Geltungsbereich 

(1) Die Einkaufsbedingungen der Löwen Play 

GmbH (Auftraggeber) gelten ausschließ-

lich. Entgegenstehende, ergänzende oder 

von diesen Bedingungen abweichende 

Bedingungen des Auftragnehmers wer-

den nur dann Bestandteil des Vertrages, 

wenn der Auftraggeber dies ausdrücklich 

schriftlich anerkennt. Dies gilt auch für 

Geschäftsbedingungen, die in Auftrags- 

oder sonstigen Bestätigungen des Auf-

tragnehmers genannt sind. Die Entge-

gennahme von Lieferungen/Leistungen 

stellt keine Annahme von Bedingungen 

des Auftragnehmers dar. Die Einkaufsbe-

dingungen des Auftraggebers gelten auch 

dann, wenn der Vertrag mit dem Auftrag-

nehmer in Kenntnis entgegenstehender, 

ergänzender oder von den Einkaufsbe-

dingungen des Auftraggebers abwei-

chenden Bedingungen vorbehaltlos aus-

geführt wird. 

(2) Diese Einkaufsbedingungen finden 

Anwendung im sogenannten B2B-

Geschäft, d. h. gegenüber Unternehmen 

und Gewerbetreibenden. 

(3) Die nachstehenden Bedingungen gelten 

für alle gegenwärtigen und auch zukünfti-

gen Aufträge und Bestellungen. 

§ 2 

Angebot –  Angebotsunterlagen –  Bestellung - 

Informationspflichten 

(1) Angebote des Auftragnehmers sind 

gegenüber dem Auftraggeber verbindlich 

und kostenlos. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berech-

nungen und sonstigen Unterlagen behält 

sich der Auftraggeber Eigentums- und 

Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten oh-

ne  ausdrückliche schriftliche Zustimmung 

des Auftraggebers nicht zugänglich ge-

macht werden. Sie sind ausschließlich für 

die Fertigung auf Grund der Bestellung 

des Auftraggebers zu verwenden; nach 

Abwicklung der Bestellung sind sie dem 

Auftraggeber unaufgefordert zurückzuge-

ben. Dritten gegenüber sind sie geheim-

zuhalten, insoweit gilt ergänzend die Re-

gelung von § 11 Abs. (4). 

(3) Eine Bestellung des Auftraggebers gilt nur 

mit schriftlicher Abgabe und mit Angabe 

der Bestellnr. aus dem Warenwirtschafts-

system des Auftraggebers als verbindlich. 

Die Schriftform ist hierbei gewahrt, wenn 

die Übermittlung der Bestellung mittels 

Telefax, E-Mail oder einem sonstigen 

elektronischen Datenübertragungssystem 

erfolgt. Bestellungen können nur über au-

torisierte Mitarbeiter des Auftraggebers 

erfolgen bzw. über die Domain 

„ @loewen-play.de“.  

Mündliche Vereinbarungen jeder Art –  

einschließlich nachträglicher Änderungen 

und Ergänzungen –  sind nur dann ver-

bindlich, wenn sie vom Auftraggeber 

schriftlich bestätigt werden. 

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 

Bestellung des Auftraggebers innerhalb 

einer Frist von 2 Wochen anzunehmen. 

Nach Ablauf dieser Frist ist der Auftrag-

geber nicht mehr an seine Bestellung ge-

bunden. 

(5) Soweit der Auftragnehmer von der be-

stellten oder vereinbarten Leistung ab-

weicht, wird er den Auftraggeber aus-

drücklich darauf hinweisen. 

§ 3 

Einsatz von Subunternehmern 

(1) Die vom Auftragnehmer vertragsgemäß 

zu erbringenden Leistungen sind gegen-

über dem Auftragnehmer persönlich zu 

erledigen. Sofern sich der Auftragnehmer  

den Einsatz von Dritten zur Vertragserfül-

lung bedient, setzt dies die vorherige 

schriftliche Vereinbarung des Auftragge-

bers voraus. 

(2) Im Falle des Einsatzes Dritter hat der 

Auftragnehmer diese im gleichen Umfang 

wie im Vertragsverhältnis zum Auftragge-

ber geregelt, auf Datenschutz- Geheim-

haltungs- oder sonstiger Sicherheitsrege-

lungen zu verpflichten. Auf Aufforderung 

sind dem Auftraggeber die entsprechen-

den Verpflichtungserklärungen vorzule-

gen. 

(3) Die eingesetzten Arbeitskräfte müssen für 

die beauftragte Tätigkeit ausreichend 

qualifiziert sein. Auf Verlangen des Auf-

traggebers sind die entsprechenden Qua-

lifikationsnachweise vorzulegen. 

§ 4 

Rechnungen - Preise 

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis 

ist bindend. Mangels abweichender 

schriftlicher Vereinbarung schließt der 

Preis Lieferung „ frei Haus“, einschließ-

lich Verpackung ein. Die Rückgabe der 

Verpackung bedarf besonderer Vereinba-

rung. 

(2) Der im Vertrag angegebene Preis ist ein 

Festpreis und schließt Nachforderungen 

aus. Der Festpreis enthält nicht die ge-

setzliche Umsatzsteuer; diese ist geson-

dert auf der Rechnung auszuweisen. 

(3) In der Rechnung sind aufzunehmen 

Name des beauftragenden Mitarbeiters 

des Auftraggebers, Tag und Bestellnum-

mer des Vorganges, Liefer- oder Leis-

tungsdatum, Kostenstelle und die USt-Id-

Nummer des Auftragnehmers. Rechnun-

gen können vom Auftraggeber nur bear-

beiten, wenn diese Angaben enthalten 

sind. 

 (4)  Zusätzliche und/oder Änderungen der 

Lieferungen / Leistungen werden nur 

dann vergütet, wenn hierüber vor Ausfüh-

rung dieser Leistung eine schriftliche 

Nachtragsvereinbarung getroffen worden 

ist. 

§ 5 

Zahlungsbedingungen 

(1) Die Fälligkeit von Forderungen tritt erst 

nach vollständigem Wareneingang bzw. 

vollständiger Erbringung der Leistung  

und nach Eingang der ordnungsgemäß 

erstellten Rechnungsunterlagen ein. 

(2) Bei vereinbarten Abschlagszahlungen 

beginnt die Zahlungsfrist mit dem Tag des 

Eingangs einer prüffähigen Abschlags-

rechnung. 

(3) Zahlung erfolgt in der Regel durch Bank-

überweisung auf das in der Rechnung 

genannte Konto des Auftragnehmers oder 

durch Scheckübersendung. Vorrausset-

zung dafür ist ein Konto bei einer Bank 

oder einem Kreditinstitut in der Bundesre-

publik Deutschland. 

 (4) Der Auftraggeber bezahlt, sofern nichts 

anderes schriftlich vereinbart ist, den 

Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, ge-

rechnet ab Lieferung und Rechnungs-

erhalt, mit 3 % Skonto oder innerhalb von 

30 Tagen nach Rechnungserhalt netto. 

Fristbeginn ist das Rechnungseingangs-

datum. Bei berichtigten Rechnungen be-

ginnt die Skontofrist ab dem neuen Rech-

nungseingangsdatum. 

(5) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung durch 

den Auftraggeber ist die Übergabe des 

Überweisungsauftrages an die Bank / 

Kreditinstitut bzw. der Tag der Absendung 

des Schecks maßgeblich.  

(6) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-

rechte steht dem Auftraggeber in gesetz-

lichem Umfang zu. 

 

§ 6 

Forderungsabtretung - Zurückbehaltungsrecht 

–  Aufrechnung 

(1) Dem Auftragnehmer ist untersagt, seine 

Forderungen gegen den Auftraggeber an 

Dritte abzutreten. § 354 a HGB bleibt un-

berührt.  

(2) Dem Auftragnehmer stehen keine Zu-

rückbehaltungsrechte zu, soweit sie auf 

Gegenansprüche aus anderen Rechtsge-

schäften mit dem Auftraggeber herrühren. 

(3)  Der Auftragnehmer kann nur mit solchen 

Forderungen (auch aus anderen Rechts-

verhältnissen) aufrechnen, die unbestrit-

ten oder rechtskräftig festgestellt worden 

sind. 

(4) Dem Auftraggeber stehen die Aufrech-

nungs- und Zurückbehaltungsrechte un-

gekürzt zu. 

§ 7 

Lieferzeit 

(1) Die in der Bestellung angegebene Liefer-

zeit ist bindend. 

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den 

Auftraggeber unverzüglich schriftlich in 

Kenntnis zu setzen, wenn Umstände ein-

treten oder ihm erkennbar werden, aus 

denen sich ergibt, dass die vereinbarte 

Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

(3) Im Falle des Verzuges des Auftragneh-

mers stehen dem Auftraggeber die ge-

setzlichen Rechte ungekürzt zu. Der Auf-

traggeber ist im Falle des Verzuges des 

Auftragnehmers berechtigt, eine Ver-

tragsstrafe in Höhe von 0,3 % des Auf-

tragwertes der in Verzug geratenen Liefe-

rung / Leistung pro Tag, maximal jedoch 

10 % davon zu verlangen. Die Vertrags-

strafe ist auf den insgesamt geltend ge-

machten Verzugsschaden anzurechnen. 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Ver-

tragsstrafe bis zur Schlusszahlung gel-

tend zu machen. Insbesondere ist der 

Auftraggeber berechtigt nach fruchtlosem 

Ablauf einer angemessenen Nachfrist 

vom Vertrag zurückzutreten. 

§ 8 

Gefahrenübergang –  Dokumente - Eigen-

tumsübergang 

(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes 

schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu er-

folgen. 
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(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf 

allen Versandpapieren und Lieferschei-

nen exakt die Bestellnummer des Auf-

traggebers anzugeben; unterläßt er dies, 

so sind Verzögerungen in der Bearbei-

tung nicht vom Auftraggeber zu vertreten. 

(3) Für jede Lieferung / Leistung des Auftrag-

nehmers hat die Übergabe an der Emp-

fangsstelle des Auftraggebers gegen 

Empfangsbestätigung zu erfolgen, soweit 

nicht eine Abnahme der Lieferung / Leis-

tung gesondert vereinbart ist.  

(4) Die Gefahr geht mit dem Zeitpunkt der 

Übergabe gegen Empfangsbestätigung 

bzw. mit der Abnahme auf dem Auftrag-

geber über. 

(5) Das Eigentum geht mit der Übergabe 

gegen Empfangsbestätigung bzw. mit der 

Abnahme an den Auftraggeber über. 

(6) Werden die Vertragsleistung oder Teile 

der Vertragsleistung nach der Übergabe 

gegen Empfangsbestätigung oder anläß-

lich des Abnahmetermins als nicht ver-

tragsgemäß zurückgewiesen, so ist der 

Auftragnehmer verpflichtet, die Vertrags-

leistung  / Teilleistung auf seine Kosten 

unverzüglich zurückzuholen. Der Auftrag-

geber ist berechtigt, nach Verstreichen 

einer angemessen Abholungsfrist die Ver-

tragsleistung  / Teilleistung auf Kosten 

des Auftragnehmers an diesen zurückzu-

senden. Ein Gefahrenübergang auf den 

Auftraggeber findet auch in diesen Fällen 

nicht vor der erneuten Übergabe gegen 

Empfangsbestätigung bzw. der  Abnahme 

statt.  

(7) Die Vertragsleistung oder Teile der 

Vertragsleistung, die erneut an der Emp-

fangsstelle gegen Empfangsbestätigung 

übergeben bzw.  abgenommen werden 

sollen, bzw. die als Ersatz zu liefernden 

Gegenstände hat der Auftragnehmer er-

neut auf seine Kosten und Gefahr an die 

Empfangsstelle des Auftraggebers zu lie-

fern. 

§ 9 

Mängeluntersuchung –  Mängelhaftung 

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware 

innerhalb angemessener Frist auf etwaige 

Qualitäts- und Quantitätsabweichungen 

zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern 

sie innerhalb einer Frist von 

5 Arbeitstagen, gerechnet ab Warenein-

gang oder bei versteckten Mängeln ab 

Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche 

stehen dem Auftraggeber ungekürzt zu; in 

jedem Fall ist er berechtigt, vom Auftrag-

nehmer nach seiner Wahl Mangelbeseiti-

gung oder Lieferung einer neuen Sache 

zu verlangen.  

Eine Nachbesserung gilt nach erfolglo-

sem zweitem Versuch als fehlgeschlagen. 

Das Recht auf Schadensersatz, insbe-

sondere das auf Schadensersatz statt der 

Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, auf 

Kosten des Auftragnehmers die Mängel-

beseitigung selbst vorzunehmen bzw. 

Dritte mit der Beseitigung zu beauftragen, 

wenn Gefahr in Verzug ist oder besonde-

re Eilbedürftigkeit besteht. 

 Dies gilt auch, wenn der Auftragnehmer 

nicht unverzüglich nach Aufforderung 

durch den Auftraggeber mit der Beseiti-

gung des Mangels beginnt. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, 

gerechnet ab Gefahrenübergang. 

§ 10 

Produkthaftung –  Freistellung –  Haftpflicht-

versicherungsschutz 

(1) Soweit der Auftragnehmer für einen 

Produktschaden verantwortlich ist, ist er 

verpflichtet, den Auftraggeber insoweit 

von Schadensersatzansprüchen Dritter 

auf erstes Anfordern freizustellen, als die 

Ursache in seinem Herrschafts- und Or-

ganisationsbereich gesetzt ist und er im 

Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine 

Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer 

Deckungssumme von €  2,5  Mio. pro 

Personenschaden/Sachschaden –  pau-

schal –  zu unterhalten; stehen dem Auf-

traggeber weitergehende Schadenser-

satzansprüche zu, so bleiben diese unbe-

rührt. 

§ 11 

Schutzrechte 

(1) Der Auftragnehmer steht dafür ein, daß 

im Zusammenhang mit seiner Lieferung 

keine Rechte Dritter innerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland verletzt werden. 

 (2) Wird der Auftraggeber von einem Dritten 

dieserhalb in Anspruch genommen, so ist 

der Auftragnehmer verpflichtet, den Auf-

traggeber auf erstes schriftliches Anfor-

dern von diesen Ansprüchen freizustellen; 

der Auftraggeber ist nicht berechtigt, mit 

dem Dritten –  ohne Zustimmung des 

Auftragnehmers –  irgendwelche Verein-

barungen zu treffen, insbesondere einen 

Vergleich abzuschließen. 

(3) Die Freistellungspflicht des Auftragneh-

mers bezieht sich auf alle Aufwendungen, 

die dem Auftraggeber aus oder im Zu-

sammenhang mit der Inanspruchnahme 

durch einen Dritten notwendigerweise er-

wachsen. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, 

gerechnet ab Vertragsschluß. 

(5) An Abbildungen, Zeichnungen, Produkt-

beschreibungen und Datenblätter werden 

die ausschließlichen Nutzungsrechte so-

wie Schutzrechte bereits hiermit an den 

Auftraggeber übertragen, soweit sie im 

Namen des Auftraggebers entstanden 

oder hergestellt worden sind. Der Auf-

traggeber ist allein und ausschließlich be-

rechtigt, diese Ergebnisse zu nutzen oder 

zu verwerten. 

§ 12 

Eigentumsvorbehalt –  Beistellung –  Werk-

zeuge –  Geheimhaltung 

(1) Sofern der Auftraggeber Teile beim 

Auftragnehmer beistellt, behält er sich 

hieran das Eigentum vor. Verarbeitung 

oder Umbildung durch den Auftragnehmer 

werden für den Auftraggeber vorgenom-

men. Wird seine Vorbehaltsware mit an-

deren, ihm nicht gehörenden Gegenstän-

den verarbeitet, so erwirbt er das Mitei-

gentum an der neuen Sache im Verhältnis 

des Wertes seiner Sache (Einkaufspreis 

zuzüglich MwSt) zu den anderen verar-

beiteten Gegenständen zur Zeit der Ver-

arbeitung. 

(2) Wird die vom Auftraggeber beigestellte 

Sache mit anderen, ihm nicht gehörenden 

Gegenständen untrennbar vermischt, so 

erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum 

an der neuen Sache im Verhältnis des 

Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufs-

preis zuzüglich MwSt) zu den anderen 

vermischten Gegenständen zum Zeit-

punkt der Vermischung. Erfolgt die Ver-

mischung in der Weise, daß die Sache 

des Auftragnehmers als Hauptsache an-

zusehen ist, so gilt als vereinbart, daß der 

Lieferant dem Auftraggeber anteilmäßig 

Miteigentum überträgt; der Auftragnehmer 

verwahrt das Alleineigentum oder das 

Miteigentum für den Auftraggeber. 

(3) An Werkzeugen behält sich der Auftrag-

geber das Eigentum vor; der Auftragneh-

mer ist verpflichtet, die Werkzeuge aus-

schließlich für die Herstellung der vom 

Auftraggeber bestellten Waren einzuset-

zen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

die dem Auftraggeber gehörenden Werk-

zeuge zum Neuwert auf eigene Kosten 

gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahls-

schäden zu versichern. Gleitzeitig tritt der 

Auftragnehmer dem Auftraggeber schon 

jetzt alle Entschädigungsansprüche aus 

dieser Versicherung ab; der Auftraggeber 

nimmt die Abtretung hiermit an. Der Auf-

tragnehmer ist verpflichtet, an den  Werk-

zeugen des Auftraggebers erforderliche 

Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie 

alle Instandhaltungs- und Instandset-

zungsarbeiten auf eigene Kosten recht-

zeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle 

hat er dem Auftraggeber sofort anzuzei-

gen; unterläßt er dies schuldhaft, so blei-

ben Schadensersatzansprüche unberührt. 

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle 

erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, 

Berechnungen und sonstigen Unterlagen 

und Informationen strikt geheimzuhalten. 

Dritten dürfen sie nur mit der ausdrückli-

chen Zustimmung des Auftraggebers of-

fengelegt werden. Die Geheimhaltungs-

verpflichtung gilt auch nach Abwicklung 

dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und 

soweit das in den überlassenen Abbil-

dungen, Zeichnungen, Berechnungen und 

sonstigen Unterlagen enthaltene Ferti-

gungswissen allgemein bekannt gewor-

den ist. 

(5) Soweit die dem Auftraggeber gemäß 

Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden 

Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller 

unserer noch nicht bezahlten Vorbehalts-

waren um mehr als 10 % übersteigt, ist er 

auf Verlangen der Auftragnehmers zur 

Freigabe der Sicherungsrechte nach  

Wahl des Auftraggebers verpflichtet. 

§ 13 

Verhaltenscodex für den Auftragnehmer /  

Compliance-Klausel 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich zu 

jeder Zeit an die geltenden Gesetze und 

Regelungen der Staaten, in denen er tätig 

ist, zu halten. Das gilt unabhängig davon, 

ob die Einhaltung von staatlichen Behör-

den kontrolliert wird. Insbesondere wird er 

sich weder aktiv noch passiv, direkt oder 

indirekt an jeder Form der Bestechung, 

der Verletzung der Grundrechte seiner 

Mitarbeiter oder der Kinderarbeit beteili-

gen. Der Auftragnehmer hat bei grenz-

überschreitenden Einsätzen seiner Mitar-

beiter auch sämtliche im Einsatzland gel-

tenden Vorschriften zu beachten und ein-

zuhalten. Er versichert, dass die gesetzli-

chen und gegebenenfalls geltenden kol-
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lektivvertraglichen Vorgaben zum Entgelt 

sowie die Verpflichtungen zur Zahlung 

von Steuern und Sozialabgaben erfüllt, al-

le gesetzlichen und gewerberechtlichen 

Voraussetzungen und Anforderungen des 

Arbeitsschutzes eingehalten und nur Ar-

beitnehmer eingesetzt werden, die über 

etwaige erforderliche Aufenthaltstitel bzw. 

Arbeitsgenehmigungen sowie Beschäfti-

gungsbewilligungen verfügen und ord-

nungsgemäß sozial- und unfallversichert 

sind. Für den Fall des Einsatzes von Drit-

ten stellt der Auftragnehmer die Erfüllung 

dieser Anforderungen gleichermaßen si-

cher. Auf Verlangen wird der Auftragneh-

mer dem Auftraggeber entsprechende 

schriftliche Nachweise, auch über die Er-

füllung dieser Verpflichtungen durch die 

Dritten, vorlegen. Der Auftragnehmer 

stellt den Auftraggeber von allen etwaigen 

Ansprüchen aufgrund einer Verletzung 

der Pflichten gemäß dieser Ziffer 13.1 

durch den Auftragnehmer oder durch vom 

Auftragnehmer beauftragte Dritte frei.  

(2) Vom Auftragnehmer wird erwartet, dass 

er in Übereinstimmung mit allen gelten-

den Normen zum Umwelt- und Klima-

schutz handelt, die Umweltbelastung mi-

nimiert und den Umweltschutz kontinuier-

lich verbessert.  

(3) Der Auftragnehmer hält die geltenden 

Arbeits- und Gesundheitsschutzbestim-

mungen ein und sorgt für ein sicheres und 

gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld, 

um die Gesundheit der Beschäftigten zu 

erhalten, Dritte zu schützen und Unfälle , 

Verletzungen sowie arbeitsbedingte Er-

krankungen zu vermeiden. 

§ 14 

Datenschutz 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 

Bestimmungen des Bundesdatenschutz-

gesetzes bzw. der EU-

Datenschutzgrundverordnung zu beach-

ten und umzusetzen. 

(2) Werden personenbezogene Daten durch 

den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet 

oder genutzt, wird der Auftragnehmer auf 

Verlangen des Auftraggebers eine den 

gesetzlichen Vorschriften genügende 

Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 

abschließen.  

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

personenbezogene Daten ausschließlich 

zum Zwecke der Vertragserfüllung zu er-

heben, zu verarbeiten, bekannt zu geben, 

zugänglich zu machen oder sonst zu nut-

zen und hierfür sowie danach nur noch 

zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewah-

rungspflichten zu speichern. Eine Weiter-

gabe personenbezogener Daten an Dritte, 

soweit nicht eine entsprechende gesetzli-

che Verpflichtung des Auftragnehmers 

hierzu besteht, ist nicht zulässig. Hiervon 

ausgenommen ist die Datenweitergabe 

nach § 13 Abs. 7. 

(4) Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle 

Personen, die von ihm mit der Bearbei-

tung oder Erfüllung des Vertrages betraut 

sind, die gesetzlichen Bestimmungen 

über den Datenschutz beachten. Die nach 

Datenschutzrecht erforderliche Verpflich-

tung auf das Datengeheimnis ist spätes-

tens vor der erstmaligen Aufnahme der 

Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftrag-

geber auf Verlangen nachzuweisen. 

(5) Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz 

oder teilweise außerordentlich kündigen, 

wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten 

gemäß Ziffern § 13 Abs. 1 - 4  schuldhaft 

innerhalb einer gesetzten angemessenen 

Frist nicht nachkommt oder dem Auftrag-

geber ein weiteres Festhalten am Vertrag 

nicht zumutbar ist, weil der Auftragneh-

mer Datenschutzvorschriften vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verletzt hat. 

(6) Die Parteien sind verpflichtet, alle im 

Rahmen des Vertragsverhältnisses er-

langten vertraulichen Informationen, Ge-

schäfts- und Betriebsgeheimnisse ver-

traulich zu behandeln, insbesondere nicht 

an Dritte weiterzugeben oder anders als 

zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. 

Die Erfüllung gesetzlicher Pflichten des 

Auftraggebers bleibt hiervon unberührt. 

Unberührt bleibt die Pflicht zum vertrauli-

chen Umgang mit auf der Grundlage des 

Vertrages erlangten Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnissen. 

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrau-

liche Informationen nur an solche Unter-

auftragnehmer weiterzugeben, deren Ein-

satz der Auftraggeber ausdrücklich zuge-

stimmt hat, wenn und soweit diese ver-

traulichen Informationen für die Erbrin-

gung der jeweiligen Leistungen durch den 

Unterauftragnehmer erforderlich sind 

(„ need-to-know“-Prinzip). Dies gilt nur, 

wenn sich der Unterauftragnehmer zuvor 

dem Auftragnehmer gegenüber mindes-

tens in gleichem Umfang zur Vertraulich-

keit verpflichtet hat, wie der Auftragneh-

mer gegenüber dem Auftraggeber. Dabei 

muss die Weitergabe der vertraulichen In-

formationen durch den Unterauftragneh-

mer ausgeschlossen sein; soweit nicht 

der Auftraggeber jeweils zuvor einer Wei-

tergabe ausdrücklich zugestimmt hat. 

(8) Vertrauliche Informationen sind Informati-

onen, die ein verständiger Dritter als 

schützenswert ansehen würde oder die 

als vertraulich gekennzeichnet sind; dies 

können auch solche Informationen sein, 

die während einer mündlichen Präsentati-

on oder Diskussion bekannt werden. Ver-

trauliche Informationen dürfen ausschließ-

lich zum Zweck der Erfüllung der Ver-

pflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt 

werden. Die Verpflichtung zur Vertraulich-

keit gilt nicht für Informationen, die den 

Parteien bereits rechtmäßig bekannt sind 

oder außerhalb des Vertrages ohne Ver-

stoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflich-

tung bekannt werden. 

(9) Der Auftragnehmer haftet dem Auftragge-

ber gegenüber für Schäden infolge eines 

Datenschutzverstoßes, die durch Fahr-

lässigkeit oder grobe Fahrlässigkeit des 

Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter oder 

der von ihm mit der Vertragserfüllung be-

auftragten Personen einschließlich der 

Unterauftragnehmer verursacht werden. 

(10) Auftraggeber und der Auftragnehmer 

haften grundsätzlich gegenüber dem Be-

troffenen gesamtschuldnerisch für Schä-

den, die dem Betroffenen durch unzuläs-

sige oder unrichtige Datenerhebung, Da-

tenverarbeitung oder Datennutzung nach 

Maßgabe der datenschutzrechtlichen 

Vorschriften entstehen. 

(11) Der Auftraggeber ist von der Haftung 

befreit, wenn nachgewiesen werden kann, 

dass sie die Umstände, die den Schaden 

verursacht haben, in keiner Weise zu ver-

treten hat. Sollte der Auftraggeber ge-

zwungen sein, dem Betroffenen Scha-

denersatz zu leisten, behält sich der Auf-

traggeber das Recht vor, den Schadens-

ersatzanspruch gegenüber dem Auftrag-

nehmer geltend zu machen. Der Scha-

denersatz bezieht sich auf alle Schäden, 

die dem Auftraggeber durch einen Ver-

stoß gegen die Datenschutzbestimmun-

gen entstehen und von dem Auftragneh-

mer oder einen seiner Unterauftragneh-

mer verursacht wurden. 

(12) Dem Datenschutzbeauftragten des 

Auftraggebers ist auf Verlangen alle ge-

forderten Auskünfte zu erteilen, ggf. den 

Datenschutz über ein Datenschutzkon-

zept nachzuweisen und geforderte Unter-

lagen zu übergeben. 

 

§ 15 

Gerichtsstand / anwendbares Recht –  Erfül-

lungsort - Sonstiges 

(1) Sofern der Auftragnehmer Unternehmer 

oder Gewerbetreibender ist, ist der Ge-

schäftssitz des Auftraggebers Gerichts-

stand; er ist jedoch berechtigt, den Auf-

tragnehmer auch an seinem Wohnsitzge-

richt zu verklagen. 

(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts 

anderes ergibt, ist der Geschäftssitz des 

Auftraggebers Erfüllungsort. 

(3) Für die vorliegenden Einkaufsbedingun-

gen und die gesamte Rechtsbeziehung 

zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-

tragnehmer sind ausschließlich die Ge-

setze der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluß des internationalen Kauf-

rechts anzuwenden. 

(4) Bei Verträgen mit mehrsprachigen Versi-

onen gilt im Falle von Widersprüchen die 

deutsche Version als maßgebend. 

(5) Sollte eine der vorgenannten Bestimmun-

gen ganz oder teilweise unwirksam sein, 

so berührt dies die Wirkung der übrigen 

Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner 

vereinbaren für diesen Fall die unwirksa-

me Regelung durch eine Wirksame zu er-

setzen, die der wirtschaftlichen Zielset-

zung am nächsten kommt und den ge-

setzlichen Vorschriften entspricht 

 

 

 

 

 

 


